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Bebauungsvoi^schrif ten:

2.- Änderung 

Stadtteil Hugsweier

A) Pianungsrecht!iche Festsetzungen:

§ i

Art und Maß der baulichen Nutzung

0)

(2)

Ausnahmen nach § 4 Abs.3 SauNVO sind gemäß § 1 Abs. S Nr. 1 BauNYO 
nicht Sestancteil des Bebauungsplanes

Im Dorfgebiet. (MD) kann auf Flurstück Nr, 61 an dis nördliche Grenze 
des Flurstücks Nr. 60 unter Berücksichtigung der geplanten Öffentli
chen Durchgangsfläche angebaut werden.
Die Gebäudelänge und Gebäudebreite darf bei Wohngebäuden das Maß von 
12 m nicht überschreiten. Zuläss'g sind jedoch Anbauten, wenn sie 
nicht mehr als 5Cp der Gebäudelänge einnehmen und sowohl nach Breite 
wie auch nach Lage das Maß von 10 m nicht überschreiten.

(3) Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) darf die Gebäudelänge und Gebäudebreite 
bei Wohngebäuden das Maß von 12 m nicht überschreiten. Zulässig sind 
jedoch Anbauten, wenn sie cas Maß einer Doppelgarage nicht überschrei
ten (max'imal 7 m ),.

3) Festsetzungen gemäß § 111 Abs.

(2)

§ 2
Gestaltung de? Gebäude

Die Traufhöne der Gebäude, gemessen von Oberkante Kellerdecks bis 
Schnittpunkt von Gebäudaaußenmaus'-n und der Dachschräge,darf bei 
eingeschossigen Gebäuden das Maß von 3,0 m, bei zweigeschossige?! 
Gebäuden das Maß von 5,7 m nicht übsrscrrei-s.o.

Geneigte Dachflächen sind m im Dorfgebiet und im Allgemeinen Wohn
gebiet mit Ziegeln zu decken.
Ebene Dächer sind, soweit sie nicht als Terrassen genutzt werden, 
zu hekiesen oder ähnlich zu gestalten.
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3 *

Garagen und Stal lolätze

Vor den Garagen ist ein Stauraum von mindestens 5 m erforderHc: 

Die Garagen sind möglichst in die Baukörper zu integrieren.

Die Überdachung von Stellplätzen bedarf der Genehmigung.
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